
Die Ödlande 1 – Durchstich durch den Tral 
Larp vom 12.-14.7.2024 

 

In der Stadt Merinia, am Ende des Winters 
Die Markgräfin Eildara und ihre engsten Vertrauten treffen sich nach 
einer weiteren erfolgreichen Expedition in ihrem Arbeitszimmer. 
„Wenn unsere Pläne erfolgreich sind, brauchen wir noch drei Mond-
läufe, und wir haben den Bereich bis zum inneren südöstlichen Tral 
gesichert. Es wird Zeit, die Säuberung der alten Gänge durch den Tral 
in Angriff zu nehmen.“ berichtet Eildara. 
„Sehr gut. Bleiben wir bei der bewährten Taktik?“ fragt einer ihrer 
Befehlshaber. 
„Warum sollten wir sie ändern? Nur dass wir diesmal an zwei Fron-
ten arbeiten müssen – eine Gruppe unter meiner Leitung aus Elvigar 
heraus, und eine Gruppe unter deiner Leitung von der Ödlandseite. 
Ein paar Verbündete haben ja auch schon zugesagt.“ 
„Dann solltest du ihnen sagen, dass es bald soweit ist, und die Gilde 
des Wissens wird ihren Teil der Abmachung einhalten und einige Ar-
tefakte für euch herstellen.“ merkt die Erzmagistra Rihanna an. 
„Das werde ich. Und ich werde auch die Zwerge informieren, und wir 
sollten noch mehr rekrutieren. Wir brauchen einen kleinen, schlag-
kräftigen Trupp, Leute, auf die man sich verlassen kann. Leute, die 
sich an meine Anweisungen halten, aber trotzdem eigenständig den-
ken und handeln können.“ 
„Mach daraus mehrere kleine Trupps, die zusammen arbeiten, die 
aber jeweils spezielle Aufgaben haben.“ merkt einer ihrer Haupt-
leute an. „Wir müssen in die Tunnel – da kann man nicht mit mehre-
ren Dutzend gleichzeitig hinein.“ 
„Sinnvoll. Ich werde erst einmal einen Aufruf formulieren und ver-
breiten, und dann planen wir, wenn wir wissen, wer sich beteiligen 
wird. Und welche Entlohnung oder Anreize wir den Teilnehmern an-
bieten werden.“ Eildara lächelt. „Für jetzt – feiern wir die bisherigen 
Erfolge.“ Sie deutet auf einige sehr alt aussehende Flaschen. 
„Schenkt euch ein – es gab nie bessere Weine als die von Merinia, 
und die da sind die besten der besten.“ 
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Spielort: Wir spielen auf dem Gelände des Harrlstollen am Birkenweg in 31708 Ahnsen.   
Es handelt sich um ein altes Kohlebergwerk, und große Teile des Plots werden tatsächlich unter Tage stattfinden. 
Dazu gibt es nach der Anmeldung noch weitere Informationen.  
Wer also Probleme mit Dunkelheit oder engen Räumen hat, soll sich bitte gut überlegen, ob er wirklich dabei sein 
will. 
Unter Tage sind bestimmte Regeln zu befolgen. Diese werden vor Ort genau erläutert. Bitte bringt zum Spiel eine 
IT-taugliche Kopfbedeckung mit – ohne Kopfbedeckung ist ein Betreten der Stollenanlage nicht erlaubt. 
Sanitäre Anlagen: Auf dem Gelände selbst gibt es nur ein einfaches Toilettenhäuschen und ein paar Dixies. Fri-
sches Wasser in Trinkwasserqualität direkt aus dem Berg ist vorhanden. 
Unterbringung: Es gibt zwei Möglichkeiten der Unterbringung: 

- Zelten auf dem bewaldeten Teil des Gelände. Da die Zeltbereiche recht klein sind, bitten wir alle Teilnehmer, 
möglichst mit mehreren in einem Zelt zu schlafen. Sonnensegel und Feuerstellen für Gruppenlager sind 
nicht möglich. 

- In sehr begrenzter Anzahl wird es Plätze in einem sehr komfortablen Ferienwohnungsbungalow des an-
grenzenden Gästehauses Schewe geben. Dort gibt es eine voll eingerichtete Küche und ein modernes Bad. 
Wer zuerst anmeldet, bekommt diese Plätze. 

Verpflegung und Getränke: Grundsätzlich gilt Selbstverpflegung. Es wird aber die Möglichkeit geben, am Freitag 
abend und am Samstag späten Nachmittag/frühen Abend– eingebettet in den Plot – an einer einfachen warmen 
Gemeinschaftsverpflegung teilzunehmen. Dazu ist eine vorherige Anmeldung und ein Zusatzbeitrag dafür nötig. 
Tagsüber gilt auch für die Getränke Selbstverpflegung – Abends wird es ebenfalls im Plot eingebettet eine Taverne 
unter offenem Himmel geben, in der der Plot weitergeht. 
Regelwerk und Spielsystem: Grundlegend gilt DKWDDK, im Bereich Magie und Alchemie greifen wir auf das 
Grotenburger Regelwerk zurück. 
Plot: Es geht um eine gezielte Kommandomission, die in einer größeren Gruppe unter dem Befehl eines GSC 
durchgeführt wird. Jeder, der als SC teilnimmt, muss sich der Missionsstruktur anschließen. Bei der IT-Anreise wird 
es dazu entsprechende Instruktionen und Einteilungen geben. Wir werden für jeden Charakter, von dem uns ein 
Charakterbogen und eine Charaktergeschichte vorliegen, Elemente im Plot unterbringen – ihr müsst sie dann nur 
finden.  ͧͪͩͨ 
NSC’s: Ja, gerne. Wir brauchen besonders drei Gruppen von NSC:  

- Kampf-NSC’s, die diverse „Monsterarten“ des Ödlandes darstellen 
- Magie-NSC’s, die besondere spezielle Rollen übernehmen 
- Ambiente-NSC’s, die z.B. die NSC-Verpflegung und die Geländeelemente mit betreuen, abends das Ge-

folge der Markgräfin oder ihre Verbündeten darstellen und dem Plot Tiefe und Leben geben. 
Teilnehmerbeitrag: (Conzahlung ist nicht möglich, Betrag vorab überweisen) 
 

 Staffel 1 (bis 29.2.2024) Staffel 2 (bis 30.4.2024)  Staffel 3 (bis 30.6.2024) 
SC, Zelt am Stollen 70 € 80 € 90 € 
SC, Bungalow 120 € 130 € 140 € 

 
NSC, Zelt am Stollen, mit Verpflegung Alle Staffeln: 30 Euro 
NSC, Bungalow, mit Verpflegung Alle Staffeln: 80 Euro 

 

Anmeldungen per E-Mail an:  
Nicole Randerath 
Wedekindring 32 
33428 Marienfeld 
aelda@aelda.de 
Tel Aelda (Orga + Charakterplots): 05247-8148 
 

Überweisung des Teilnehmerbeitrags: 
Kontoinhaber: N. Randerath 
IBAN: DE82478500650030263917 
BIC: WELADED1GTL 
Sparkasse Gütersloh 
Als Verwendungszweck unbedingt ”Outtime-Name 
+ Ödlande 1” angeben! 
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Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss 
 
 Das Mindestalter für Teilnehmer liegt bei 16 Jahren, Teilnahme für nicht volljährige Personen nur nach Abspra-

che mit der Orga und unter dem Vorbehalt, dass die Eltern einverstanden sind. Hunde sind wegen des speziellen 
Formates nicht erlaubt. 

 Der Anmeldeschluss liegt 2 Wochen vor der Veranstaltung. Wer sich bis dahin nicht bei der SL angemeldet hat, 
kann nicht mit einer Teilnahme rechnen. Ausnahmen davon sind nur nach direkter persönlicher Rücksprache 
mit der SL und erfolgter E-Mail-Zusage in Form einer Anmeldebestätigung von Seiten der SL möglich. 

 Wir versenden Anmeldebestätigungen, aber frühestens wenn die vollständige Anmeldung samt Überwei-
sung eingegangen ist. 

 Die Teilnehmerzahl für Spieler ist begrenzt. Der Veranstalter behält es sich vor, im Vorfeld der Veranstaltung 
Teilnehmer ohne Angabe von Gründen gegen Rückerstattung des kompletten Teilnahmebeitrags von der Ver-
anstaltung auszuschließen. 

 Bei Rücktritt kann der Teilnehmer einen Ersatzteilnehmer benennen, in diesem Fall ist eine Rückerstattung des 
vollen Beitrags möglich. Aufgrund der besonderen Natur der Veranstaltung bedarf diese Teilnehmeränderung 
allerdings immer der Zustimmung des Veranstalters in schriftlicher Form. 

 Es handelt sich um einen Einladungscon, daher können nicht direkt eingeladene Personen nur nach Rückspra-
che mit der SL mitgebracht werden. 

 Auf eine nach Geschlechtern getrennte Unterbringung wird seitens des Veranstalters nicht geachtet. 
 Den Anweisungen der Veranstalter, der von den Veranstaltern beauftragten Personen und den Mitarbeitern der 

Stollenanlage ist unbedingt Folge zu leisten. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, grob fahrlässiges 
oder spielstörendes Verhalten durch Ausschluss von der Veranstaltung ohne jegliche Kostenrückerstattung zu 
ahnden. 

 Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung, insbesondere der daraus folgenden Risiken bewusst. 
(Nachtwanderungen, Geländewanderungen, Stollen unter Tage, Kämpfe mit Polsterwaffen, etc...) 

 Der Teilnehmer verpflichtet sich, nach Möglichkeit gefährliche Situationen für sich, andere Teilnehmer und die 
Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählt dazu das Klettern an ungesicherten Steilhängen und Mauern, das 
Entfachen von offenen Feuern außerhalb der dafür vorgesehenen Feuerstellen, das Benutzen von nicht zuge-
lassener oder nicht überprüfter Ausrüstung, sowie übermäßiger Alkoholkonsum.  

 Unter Tage darf kein offenes Licht mitgeführt werden. Jegliche Funkenbildung ist auszuschließen (keine Feuer-
zeuge, keine Pyrotechnik…). In den Stollen (= unter Tage) herrscht absolutes Rauchverbot! 

 Der Besitz und der Konsum illegaler Drogen führt zum sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung, es wird in 
diesem Fall keine Rückerstattung des Teilnehmerbetrages geben. Hierzu gelten die entsprechenden gesetzli-
chen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland.  

 Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbsttätig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren 
und seine Ausrüstung einer Sicherheitsprüfung des Veranstalters zu unterziehen. Die Sicherheitsregeln der 
Stollenanlage und die Vorgaben für die Unterbringung sind zu beachten. Diese werden vom Veranstalter be-
kannt beim Einchecken gegeben. 

 Aufnahmen seitens der Teilnehmer sind nur für private Zwecke zulässig. Jede öffentliche Aufführung, Übertra-
gung oder Wiedergabe von Aufnahmen, auch nach Bearbeitung, ist nur mit vorherigem schriftlichem Einver-
ständnis der Veranstalter zulässig. Ebenso sind dabei die Persönlichkeitsrechte der aufgenommenen Personen 
zu wahren. 

 Die Veranstalter haften nicht für Sach- oder Personenschäden, insbesondere nicht für verloren gegangene Ge-
genstände, es sei denn, es liegt grob fahrlässiges Verhalten des Veranstalters vor. 

 Die Wirksamkeit dieser Teilnahmebedingung bleibt von der eventuellen Unwirksamkeit einzelner Punkte unbe-
rührt. 

 Mit der Unterschrift erkenne ich diese Teilnahmebedingungen an und bestätige die Richtigkeit der auf der An-
meldung gemachten Angaben. 

 
Die Kenntnisnahme dieser Teilnahmebedingungen wird bei der Anreise durch Unterschrift bestätigt. 
 
 
 


